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VORBEMERKUNGEN 

Den Kommunen muss gemäß Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz das Recht gewährleistet sein, 

al le Angelegenheiten der örtl ichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Ver-

antwortung zu regeln. Dieser Selbstverwaltungshoheit der Kommune unterl iegt auch die 

Aufstel lung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) ge-

mäß § 2 Abs. 1 BauGB. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sonstigen 

Nutzungen auf den Grundstücken einer Kommune nach Maßgabe des Baugesetzbuches, 

der Baunutzungsverordnung sowie der Landesgesetze. Das Verfahren zur Aufstellung oder 

Änderung eines Bauleitplanes wird gemäß Baugesetzbuch in zwei Verfahrensschritten 

durchgeführt. Zunächst ist die Öffentl ichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele 

und Zwecke der Planung, sich wesentl ich unterscheidende Lösungen, die für die Neuge-

staltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtl ichen 

Auswirkungen der Planung öffentl ich zu unterrichten. Der Öffentl ichkeit ist Gelegenheit zur 

Äußerung und Erörterung zu geben. Parallel dazu sind die Behörden und sonstigen  Träger 

öffentl icher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zu 

unterr ichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderl ichen Umfang und Detail-

l ierungsgrad der Umweltprüfung  aufzufordern.  

An den Verfahrensschritt zur frühzeit igen Beteil igung schließt das formelle Verfahren an. 

Der Entwurf des Bauleitplanes ist mit der Begründung und den nach Einschätzung der 

Kommune wesentl ichen, bereits vorl iegenden umweltbezogenen Stel lungnahmen für die 

Dauer einer gesetzl ich bestimmten Frist für die Öffentl ichkeit auszulegen. Zeitgleich holt 

die Kommune die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange, 

deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, ein und stimmt den  Bau-

leitplan mit den benachbarten Gemeinden ab.  

Nach Abwägung der privaten und öffentl ichen Belange untereinander wird der Bebauungs-

plan als Satzung beschlossen. Dem jeweil igen Bauleitplan ist eine Begründung mit den 

Angaben nach § 2a BauGB sowie eine zusammenfassende Erklärung beizufügen.  

Die konkreten Verfahrensschritte sind auf der Planzeichnung in der Verfahrensleiste dar-

gestell t. Die Aufstellung des Bauleitplanes erfolgt im Wesentl ichen auf Grundlage des Bau-

gesetzbuches, der Baunutzungsverordnung, der Planzeichenverordnung, der Bauordnu ng 

des Landes Hessen und der Hessische Gemeindeordnung in ihrer aktuellen Fassung.  

 

Söhrewald, Februar 2024 

Fachbereich II I,  Bauverwaltung 



Begründung zur 1. Änderung des Teilbereiches A des Flächennutzungsplanes, 

hier: Wohnen am Schwarzebach“ 

Die Gemeinde hat nach § 2a Satz 1 BauGB in Verbindung mit § 5 Abs. 5 BauGB im Bau-

leitplanverfahren eine Begründung mit den Inhalten nach § 2a Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB 

beizufügen. 

1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

1.1 Planungsanlass und Planerfordernis 

Die Gemeinde Söhrewald hat im Jahr 2014 eine Untersuchung des Bedarfs von altersge-

rechten Wohneinheiten durchführen lassen. Bereits damals wurde ein Bedarf in Höhe von 

24 bis 26 altersgerechten Wohneinheiten sowie einer Tagespflegeeinrichtung ermittelt. Ei-

nerseits besteht weiterhin der Bedarf an altersgerechtem Wohnen und andererseits steigt 

durch die zunehmende Zahl älterer Menschen der Bedarf an altersgerechten Wohneinhei-

ten. Aufgrund dieser Entwicklungen beabsichtigt die Gemeinde nun die städtebaulichen 

Voraussetzungen für eine wohnbauliche Siedlungsentwicklung im Ortsteil Wel lerode zu 

schaffen. Hintergrund der Entwicklungsabsichten ist eine private Initiative, die neben der 

Err ichtung eines spezifisches Wohnraumangebotes für Personen höheren Alters  sowie ei-

ner Tagespflegestation auch die Räumlichkeiten für eine viergruppige Kindertagesstätte 

errichten möchte.  

Da die wohnbauliche Siedlungserweiterung kein Gegenstand der privi legierten Vorhaben 

nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) ist, ist die Siedlungserweiterung auf Grundlage 

der aktuellen bauplanungsrechtl ichen Situation nicht zulässig. Um das Vorhaben nach  § 30 

BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes) bewerten 

zu können, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderl ich. Die Gemeinde Söhre-

wald beabsichtigt daher den Bebauungsplan „Wohnen am Schwarzebach“ aufzustellen. Ge-

genstand des Bebauungsplanes soll die verbindliche Festsetzung eines „allgemeinen 

Wohngebietes“ sein. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist der Bebauungsplan aus dem Flächen-

nutzungsplan zu entwickeln. Dieser stell t für den westl ichen Teilbereich des Plangebietes 

„Wohnbauflächen“ dar, der östl iche Teilbereich wird als „Fläche für Wald“ dargestel l t.  Um 

dem Entwicklungsgebot Rechnung zu tragen, ist eine Änderung des Flächennutzungspla-

nes erforderl ich. Ziel der vorbereitenden Bauleitplanung ist die Darstellung des gesam ten 

Plangebietes als „Wohnbaufläche“. Der Regionalplan Nordhessen 2009 legt für die verfah-

rensgegenständlichen Flächen ein „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ fest. Im Rahmen 

der kommunalen Abwägung gibt hier die Gemeinde Söhrewald durch den Einleitungsb e-

schluss der Siedlungsentwicklung Vorrang gegenüber der landwirtschaftl ichen Nutzung der 

Flächen.  

1.2 Ziel der Planung 

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sonstigen 

Nutzungen auf den Grundstücken der Gemeinde Söhrewald nach Maßgabe des Baugesetz-

buches, der Baunutzungsverordnung sowie der Hessischen Bauordnung.  
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Durch die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes beabsichtigt die Gemeinde Söhrewald 

die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der al lgemeinen Art der baulichen Nut-

zung (Bauflächen) als „Wohnbauflächen“ (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) bauplanungs-

rechtl ich vorzubereiten. Hierdurch sollen die erforderl ichen Baugebietsflächen in angemes-

sener Größe bereitgehalten werden. Den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung, insbeson-

dere von Famil ien mit Kindern und Senioren mit Betreuungsbedarf, die Schaffung und 

Erhaltung sozial  stabiler Bewohnerstrukturen und die Eigentumsbildung weiter Kreise der 

Bevölkerung, soll  Rechnung getragen werden, indem die wohnbaul iche Siedlungsentwick-

lung im Ortsteil  Wellerode unter Wahrung kommunaler und öffentl icher Interessen gefördert 

wird.  

1.3 Zweck der Planung 

Durch die Änderung des vorbereitenden Bauleitplans soll  die städtebaul iche Entwicklung 

und Ordnung gesichert werden. Daher ist es die Aufgabe der Planung , die baul iche und 

sonstige Nutzung der Grundstücke in der Kommune nach Maßgabe des Baugesetzbuches 

(BauGB) planungsrechtl ich vorzubereiten. Durch die Änderung des Bauleitplans soll eine 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-

chende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet werden. Gleichzeitig soll  die Planung 

dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürl ichen Lebens-

grundlagen zu schützen und zu entwickeln.  

1.4 Ausgangssituation 

1.4.1 Räumliche Lage 

Die verfahrensgegenständlichen Flächen befinden sich in Ortstei l Wellerode. Dieser ist 

räumlich in die Gemeinde Söhrewald, welche westl ich des Oberzentrum s Kassel l iegt, ein-

zuordnen. Die Fahrzeit vom Ortsteil  Wellerode zur Innenstadt Kassels beträgt circa 30 Mi-

nuten, mit öffentl ichen Verkehrsmitteln  werden circa 40 bis 50 Minuten benötigt. Der Orts-

teil  ist über einen Radweg an das Oberzentrum angebunden.  

Die Siedlungen in Wellerode sind in verschiedenen Abschnitten erweitert worden. Der his-

torische gewachsene Kern des Ortes befindet sich im nordöstl ichen Abschnitt des Ortstei-

les. Die ersten städtebaul ich geordneten Siedlungsentwicklungen erfolgten in Form ein er 

Einfamil ienhausbebauung in südwestl icher Richtung jeweils in den 60er (Schwarzebach-

weg) und 70er (Am Hampel) Jahren. Am östl ichen Siedlungsrand erfolgte in den 80er Jah-

ren die gewerbliche Siedlungserweiterung.  

In den 90er Jahren konzentrierte sich die Siedlungserweiterung im südwestl ichen Teilbe-

reich des Ortsteils Wellerode. Statt einer bis dahin aufgelockerten Einfamil ienhausbebau-

ung verfolgte die Siedlungserweiterung in den 90er Jahren eine Einfamil ienhausbebauung 

mit höherer Dichte, bevor die letzten Siedlungserweiterungen in den 2000ern wiederum am 

südöstl ichen Ortsrand in aufgelockerter Einfamil ienhausbebauung erfolgte.  
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Die verfahrensgegenständlichen Flächen befinden sich zwischen den östl ichen und der 

westl ichen Siedlungserweiterung und biete n die Möglichkeit den Ortsrand zu arrondieren.  

 

 

Größe des räumlichen Geltungsbereiches  

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Grundstücke  des bisher unbeplanten Außen-

bereiches mit der Bezeichnung Gemarkung Wellerode, Flur 3 Flurstücke 20/17, 20/18 und 

103. Die exakte Abgrenzung des Änderungsbereiches ist der Plandarstellung zu entneh-

men. Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches umfasst circa 6 250 Quadratmeter. 

Realnutzung 

Die dem Außenbereich zugeordneten Grünlandf lächen werden landwirtschaft l ich bewirt-

schaftet. Die Flächen weisen ein mittleres Ertragspotential  auf , die Grünlandzahl beträgt 

25 bis <= 30 und 40 bis <= 45, was in etwa dem Gemarkungsschnitt entspricht. Innerhalb 

des Änderungsbereiches befindet sich ein Fl ießgewässer.  

Abbi ldung 1  

Verortung der ver fahrensgegenständl ichen F lächen im Ortste i l  Wel lerode 
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1.4.2 Planerische Ausgangslage 

Regionalplan Nordhessen 2009  

Der  Gesamtraum der  Bundesrepub l i k  Deutsch land  und  se ine  Te i l räume s ind  durch  

Raumordnungsp läne ,  durch  raumordner i sche  Zusamme narbe i t  und  durch  Abs t im-

mung  ra umbede utsa m er  P lanungen und  Maßnahme n zu  entw icke ln ,  zu  o rd ne n und  

zu  s i chern .1 Hierfür hat die oberste Landesplanungsbehörde auf Grundlage von § 4 HLPG 

den Regionalplan Nordhessen 2009 beschlossen.  

 
1 §  1  Au fgabe  und Le i t vors te l l ung de r  Raumordnung  

Der  Gesamtraum der  Bundesrepubl ik  Deutschland und se ine  Te i l r äume s ind durch  Raumordnungsp läne ,  durch 

raumordner i sche  Zusammenarbe i t  und  durch  Abst immung raumbedeutsamer  P lanungen und Maßnahmen zu  en twicke ln,  

zu  ordnen und zu  s i che rn .  Dabe i  s i nd un terschiedl i che An forderungen an den Raum aufe inander  abzust immen und d ie  auf  

de r  jewe i l i gen  P lanungsebene auf t re tenden  Kon f l ik te  auszugle i chen,  Vorsorge für  e i nze lne  Nutzungen und Funk t i onen  des 

Raums zu  t re f fen .  Le i tvor ste l l ung  be i  der  Er fü l l ung der  Au fgabe  nach  Absatz  1  i s t  e i ne  nachhal t ige  Raumentw ick lung ,  d i e  

d i e  sozia l en  und  w i r t scha f t l i chen  Ansprüche  an  den  Raum mi t  se inen  ökologi schen  Funkt i onen  in  E ink lang  br i ng t  und  zu  

Abbi ldung 2  

Aktuel le Lufb i ldaufnahme der für  d ie Bebauung vorgesehenen F lächen , b isher iger Außenbereich  
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Baulei tpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Da-

bei unterscheidet das Raumordnungsgesetz in § 3 Abs. 1 ROG zwei verschiedene Arten 

von Festlegungen.  

Grundsätze der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG  

Die Beurteilung der Grundsatzfestlegungen umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG 

allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vor-

gaben für nachfolgende Abwägungs- und Ermessensentscheidungen. Die Grunds-

ätze der Raumordnung sind in sogenannten „ Vorbehaltsgebieten“ planzeichnerisch 

festgelegt. Ein „Vorbehaltsgebiet“ ist ein Gebiet, welches bestimmten raumbedeut-

samen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten bleiben soll ,  dem bei der Abwägung 

mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Ge-

wicht beizumessen ist.  

Ziele der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG  

Ziel festlegungen sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindl iche Vorgaben in Form 

von räumlich und sachlich bestimmbaren, vom Träger des Landes - oder der Regio-

nalplanung abschl ießend abgewogenen textl ichen oder zeichnerischen Festlegun-

gen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes. 

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 4 Abs. 1 ROG bei raumbedeutsamen Planun-

gen zu beachten. Die Ziele der Raumordnung sind in sogenannten „ Vorranggebie-

ten“ planzeichnerisch festgelegt. In dem „Vorranggebiet“ sind bestimmte raumbe-

deutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen, was andere raumbedeutsame 

Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließt, soweit diese mit den vor-

rangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. „Vorranggebiete“ lösen 

nach § 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) für die gemeindliche Bauleitplanung 

eine Anpassungspfl icht aus. 2 

Der Regionalplan Nordhessen legt für  die verfahrensgegenständlichen Flächen ein „ Vorbe-

haltsgebiet für Landwirtschaft “ fest. Die Flächen werden mit der Festlegung eines  „Vorbe-

haltsgebietes für besondere Kl imafunktionen “  überlagert. Vorranggebiete sind nicht darge-

stell t. Gleichwohl der Regionalplan in anderem Maßstab grundsätzl iche Aussagen tr i f ft, 

lässt sich feststellen, dass die beabsichtigte Entwicklung nicht mit den Darstellungen des 

Regionalplans übereinstimmt.  

Im Regionalplan ist als Grundsatz zu „Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft“  u.a. festge-

halten, dass eine Inanspruchnahme für Siedlungs - und Gewerbeflächen im Umfang bis zu 

5 ha im Zusammenhang mit der bebauten Ortslage unter Beachtung der Ziele der Raum-

ordnung zur Siedlungsentwicklung und dem Bruttowohnsiedlungsflächenbedarf zulä ssig ist.  

Der Begründung zum Regionalplan ist zu entnehmen, dass d ie „Vorbehaltsgebiete für Land-

wirtschaft“ im Unterschied zu den „Vorranggebieten  für Landwirtschaft“ eine geringere Pro-

duktionsgunst und/oder eine größere  Empfindlichkeit gegenüber Erosion und Grundwas-

serverschmutzung aufweisen. Die Darstellung der  „Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft“ 

 
e iner  dauerha f ten ,  großräumig ausgewogenen Ordnung  m i t  g le i chwer t i gen  Lebensverhä l tn i ssen  in  den Te i l räumen führ t .  

D ie  En twick lung ,  Ordnung und Sicherung  der  Te i l r äume so l l  s i ch in  d ie  Gegebenhe i ten und Er fordern i sse  des  Gesamtraums 

e infügen;  d ie  En twick lu ng,  Ordnung  und S icherung  des  Gesamtraums so l l  d ie  Gegebenhei ten  und  E r forde rn i sse  se iner  

Te i l r äume berücksich t i gen  (Gegenstrompr inz ip ) .  
2 D ie  Baule i tp l äne  s i nd  den  Z ie l en  der  Raumordnung  anzupassen.   
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an den Ortsrändern erfolgt unabhängig von der  Nutzungseignung. Die Festlegung soll 

Spielraum für die Siedlungsentwicklung schaffen.   

Die Gemeinde Söhrewald gibt der Siedlungsentwicklung Vorrang gegenüber der landwirt-

schaft l ichen Nutzung. Diese ist in diesem Bereich aufgrund des Flächenzuschnitts, der 

Fließgewässer und der Gewässerrandstrei fen ohnehin nur eingeschränkt möglich.  

 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Söhrewald –  Vor der Änderung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Söhrewald hat mit Feststellung des Flächennut-

zungsplanes die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art 

der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen  festgelegt. Hierbei wurde be-

reits die Absicht bekundet den westl ichen Teilbereich als „Wohnbauflächen“ darzustellen.  

Der östl iche Teilbereich wurde aufgrund des Fließgewässers „Schwarzebach“ und des ufer-

begleitenden Gehölzsaumes als „Flächen für Wald“ dargestell t. Ein Gehölzbestand bzw. 

Wald im Sinne des hessischen Waldgesetzes ist aktuel l ledigl ich entlang des „Schwarze-

bachs“  als Galeriewald ausgebildet.  Die Flächen selbst werden als Grünland genutzt, das 

von einem Entwässerungsgraben durchzogen wird. Im Westen schließen bereits bebaute 

Wohnbauflächen an,  ebenso weiter östl ich jenseits des Schwarzebachs. Nördl ich des Gel-

tungsbereichs ist die Fläche als gemischte Baufläche dargestell t, im Süden als landwirt-

schaft l iche Fläche bzw. als Fläche für Wald. 

Abbi ldung 3  

Darste l lungen und Fest legungen im Regionalp lan Nordhessen 2009  
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Die im Flächennutzungsplan eingezeichnete oberirdische Stromleitung (Hauptversorgungs-

leitung) nördlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist nicht vorhanden.  Allerdings 

verlaufen unterirdische Stromleitungen innerhalb des Geltungsbereichs.  

Aufgrund der Darstellung der Flächen als „Fläche für Wald“ entsprechen d ie Entwicklungs-

absichten des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplanes „Wohnen am 

Schwarzebach“ nicht dem § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-

nutzungsplan zu entwickeln sind.  Es ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes erfor-

derl ich, um das Entwicklungsgebot zu wahren.  

 

 

Darstellungen von umweltschützenden Plänen  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB sind auch die Darstellungen von umweltschützenden  Plänen 

in der Abwägung zu berücksichtigen. Ausdrücklich genannt  sind die Landschaftspläne und 

Pläne des Wasser-, Abfall - und Immissionsschutzrechts.  Pläne, die Rechtsnormquali tät 

(Rechtsverordnung oder Gesetz)  haben, unterl iegen der planerischen Abwägung demge-

genüber nicht.  

Landesentwicklungsplan Hessen 2020 

Der Landesentwicklungsplan 2020 beschreibt für die Flächen des Plangebietes keine rele-

vanten Ziele. 

Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 

Die Karte Zustand und Bewertung beschreibt für das Plangebiet einen „reich strukturierten, 

grünlandgeprägten Raum“ der ebenfalls als „unbewaldeten Raumtyp mit sehr hoher Struk-

turviel fal t“  dargestell t  wird. Der räumliche Geltungsbereich ist kein Gegenstand eines 

Abbi ldung 4 

Darste l lungen im Flächennutzungsplan der Gemeinde Söhrewald 
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avifaunistisch wertvollen Bereichs. Die Entwicklungskarte zum Landschaftsrahmenplan 

Nordhessen 2000 beschreibt für die Flächen des Plangebietes Ziele. Demnach handelt es 

sich um eine Pflegefläche des regionalen Landschaftspflegekonzeptes . Der Pflegeraum ers-

ter Priori tät, Nr. 343,  formuliert das Ziel , dass die die Grünlandnutzung im Talraum des 

Fließgewässers „Fahrenbach“ beizubehalten und die vorhandenen Gehölze in der Feldflur 

sowie die bachbegleitenden Ufergehölze zu erhalten und zu pflegen  sind. Bei dem Raum 

handelt es sich um einen Raum mit herausragender Bedeutung für die landschaftsbezogene 

Erholung, der aus Gründen des Landschaftsbildes freizuhalten ist.  

1.4.3 Rechtliche Ausgangslage 

Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht  

Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Hessi-

schen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) werden durch 

die geplante Änderung des Bauleitplanes nicht beeinträchtigt.  Vogelschutzgebiete gemäß 

europäischer Vogelschutzrichtl inie sind kein Bestandteil des räumlichen Geltungsbereichs 

und werden nicht beeinträchtigt.  
 

Schutzgebiete nach dem Wasserhaushaltsgesetz  

Die verfahrensgegenständlichen Flächen befinden sich außerhalb von Schutzgebieten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz. Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein Fließgewässer. 

Hierbei handelt es sich um den Oberlauf des Fließgewässers „ Schwarzebach“. Das Flur-

stück weist Gewässereigenschaften auf . Es ist somit  kein Gewässer von untergeordneter 

Bedeutung nach Wasserhaushaltsgesetz und Hessischen Wassergesetz  und nicht von den 

Wassergesetzen ausgenommen. Daher muss ein Gewässerrandstrei fen eingehalten wer-

den. Der Gewässerrandstrei fen umfasst gemäß § 38 W asserhaushaltsgesetz  das Ufer und 

den Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. 

Er bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter 

Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante. Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 H essisches 

Wassergesetz ist der Gewässerrandstrei fen im Außenbereich zehn Meter und im Innenbe-

reich im Sinne der §§ 30 und 34 des Baugesetzbuches fünf Meter breit.  Die Fließrichtung 

des Fließgewässers erfolgt in nördliche Richtung. Sonstige oberflächennahe Gewässer sind 

nicht bekannt.  

Denkmalschutzrechtl i che Aspekte 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine geschützten Natur -, Bau- 

oder Bodendenkmäler.  

Altlasten / Altlastenverdachtsflächen  

Für die Flächen des Geltungsbereiches sowie in dessen unmittelbarer Umgebung sind keine 

Altlasten, Altablagerungen oder Grundwasserschadensfäl le bekannt.  

1.4.4 Erläuterung der Planung 

Die Gemeinde Söhrewald beabsichtigt einen Lückenschluss durch eine Siedlungsentwick-

lung herbeizuführen und den Ortsrand durch eine wohnbauliche Siedlungsentwicklung zu 

arrondieren. Ziel  der Planung ist die höhere Dichte des westl ich angrenzenden 
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Wohngebietes fortzuführen und unterschiedliche Nutzungen bzw. Nutzungsstrukturen im 

Ortstei l Wellerode zu etablieren.  

Daher soll  der festgestell te Bedarf an altersgerechtem Wohnraum durch die Errichtung ei-

nes Gebäudes mit mehreren Wohneinheiten sowie eine r Tagespflegeeinrichtung gedeckt 

werden. Weiterhin sol l in dem Gebäude ein Kindertagesstätte  entstehen. Aufgrund des er-

höhten Bedarfs an Stellf lächen für den ruhenden Verkehr sowie der Spiel flächen für den 

Kindertagesstätte  ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eine Erhöhung der 

überbaubaren Grundstücksfläche vorzusehen.  

Um eine für den Kindertagesstätte  gut nutzbare Fläche zu erhalten , sol l der das Plangebiet 

durchziehende Entwässerungsgraben verlegt werden. Er soll im Süden des Geltungsbe-

reichs nach Osten umgeleitet werden und in einem Mäander in den „Schwarzebach“  mün-

den. Dazu ist im Februar 2023 eine Voruntersuchung vom Büro für Bauwesen und Wasser-

wirtschaft Lorenz aus Felsberg erstell t worden. Dieser Graben ist z.Z. als Gewässer 3. 

Grades nach dem Wasserwirtschaftsgesetz klassi fiziert.   

Bei einer Realisierung der Planung kommt es zu Eingri ffen in Natur und Landschaft. Diese  

sollen durch entsprechende Gestaltungen und technische Gebäudeausstattungen mini-

miert werden. Als Ersatzmaßnahme für die nicht zu vermeidenden Eingri ffe in Natur  und 

Landschaft soll  auf der Ebene der verbindl ichen Bauleitplanung eine Teil fläche rund um 

den neuen Abflussgraben als standortgerechter  Gehölzbestand angelegt werden.  

Verkehrl iche Erschließung  

Das Plangebiet soll  über die vorhandene gemeindeeigene Straße „Schulstraße“ erschlos-

sen werden. Mit der Entstehung eines Wohnbaugebietes wird zusätzl icher Fahrzeugverkehr 

entstehen. In Anlehnung an die „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 

Gebietstypen“,  im Jahr 2006 herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen - 

und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrsplanung, wurden dazu für das Plangebiet fol-

gende Werte geschätzt:  

Bei dem geplanten Projekt sollen insgesamt 27 Wohneinheiten, eine Tagespflegeeinrich-

tung und ein Kindertagesstätte mit ca. 95 Plätzen geschaffen werden. Unter Berücksichti-

gung der Tatsache, dass die Wohnungen insbesondere für ältere Menschen geplant wer-

den, kann man davon ausgehen, dass in jeder Wohneinheit maximal 2 Personen leben. Es  

ergeben sich rechnerisch 54 Einwohner im Gebiet.  In neuen Wohngebieten legt jeder Ein-

wohner im Mittel 4 Wege pro Tag zurück. Im Durchschnitt  werden ca. 50 Prozent der Wege 

mit dem Kraftfahrzeug unternommen. Unter Berücksichtigung  von zusätzl ichem, sogenann-

ten bewohnerbezogenen Wirtschaftsverkehr und dem Besucherverkehr  (15 Prozent) erge-

ben sich bei dieser Schätzung insgesamt 124 Fahrzeugbewegungen  am Tag für das ge-

plante Wohngebiet. Diese wiederum haben ihre geringste Taktfolge  morgens und am Nach-

mittag. 

In der Tagespflegeeinrichtung sollen Plätze für 18 Personen geschaffen werden. Diese  wer-

den morgens gebracht und nachmittags abgeholt. Ausgehend von einem Mittelwert  von 0,6 

Beschäft igten pro Nutzer in der Tagespflegeeinrichtungen wird von einer Beschäftigtenan-

zahl von 11 Personen ausgegangen. Mit einem Mittel  von 2,5 Wegen pro Tag  ergeben sich 

somit ca. 28 Fahrten pro Tag. Im Mittel  werden täglich 4 Lieferungen und  somit weitere 8 

Fahrten pro Tag angenommen. Insgesamt ergeben sich in dieser Schätzung  108 Fahrten 

pro Tag in Verbindung mit der Tagespflegeeinrichtung. Die Stoßzeiten  von ca. 36 Fahrten 
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(Hol- und Bring-Dienst) verteilen sich auf die Öffnungs - und Endzeiten der Tagespflege. Es 

wird eine branchenübliche Öffnungszeit von 8:00 -16:00 Uhr angenommen.  In Kindertages-

einrichtungen ist mit einem hohen Fahrzeugverkehr zu den Anfangs - und Endzeiten der 

Betreuung zu rechnen. Bei dem geplanten Projekt soll  ein Kindertagesstätte  mit 4 Gruppen 

mit jeweils ca. 25 Kindern integriert werden. Es ist durch das große Einzugsgebiet  und 

„Barrieren“ in der Umgebung wie die Hauptverkehrsstraße „Kasseler Straße“  davon auszu-

gehen, dass ca. 80 Prozent der Kinder mit dem Kraftfahrzeug gebracht und geholt  werden. 

Zur maximalen Stoßzeit am Morgen ergeben sich Werktags ca. 80 Fahrten in  dem Zeitraum 

7:30 bis 8:30 Uhr, an denen die Kinder in den Kindertagesstätte  gebracht werden.  Durch 

drei unterschiedl iche Termine zur Abholung der Kinder ist die Verkehrssituation  nachmit-

tags entspannter. Ausgehend von ca. 10 Beschäft igten und einem Mittel von  2,5 Wegen 

pro Tag ergeben sich zusätzl ich ca. 25 Fahrten pro Tag. Unter Einbezug aller  zuvor ge-

nannten Parameter ergeben sich an Werktagen täglich ca. 185 Fahrzeugbewegungen  in 

Verbindung mit dem Kindertagesstätte . 

In der Summe muss an Werktagen mit bis zu etwa 420 Kfz -Fahrten am Tag gerechnet  wer-

den. Eine Belastungsspitze mit ca. 120 Kfz -Fahrten (für An- und Abfahrt) wird insbesondere 

in der Zeit von 7:30 bis ca. 8:15 Uhr erwartet, wenn Kinder mit dem Kfz in den Kinderta-

gesstätte und zeitl ich etwas versetzt pflegebedürft ige Personen in die Tagespflegeeinrich-

tung gebracht werden. 

Die Schulstraße ist gerade im Bereich des Kindertagesstättes und der Altenpflegeeinrich-

tung recht schmal. Daher kann es in dem Zeitraum, in dem die Kinder in die Einrichtung 

gebracht werden, im Bereich des Kindertagesstättes zu Problemen mit Kfz kommen. Diese 

Probleme können abgemildert werden, indem eine Bring - und Holzone für das Absetzen 

und Abholen der Kinder im näheren Umfeld eingerichtet wird. Von dieser Zone aus können  

Gehwegmarkierungen als Leitl inien für die Kinder fungieren.  Es ist nicht zu erwarten, dass 

die in einem Allgemeinen Wohngebiet maximal zulässige  Lärmentwicklung von tagsüber 55 

dB(A) und nachts 40 dB(A) überschritten wird.  

Für den ruhenden Verkehr sollen innerhalb der geplanten Wohnbaufläche sowie der Fläche  

für Stellplätze und ihre Zufahrten ca. 39 Stellplätze angeordnet  werden, die für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen. 

Entsprechendes gil t für die Anordnung von Fahrradabstellplätzen. Grundlage  hierfür ist die 

Stel lplatzsatzung der Gemeinde Söhrewald in Verbindung mit der Hessischen  Bauordnung. 

Die Kfz-Stellplätze sollen wasserdurchlässig und vegetationsfähig hergestell t werden,  da-

mit dort Niederschlagwasser aufgenommen werden und versickern kann.  

Der Fuß- und Radverkehr kann das Plangebiet über die bestehenden Verkehrsanlagen er-

schließen.  

Öffentl icher Personennahverkehr  

Das Plangebiet ist an den öffentl ichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. Es wird 

von der Buslinie 36 (Lohfelden - Söhrewald –  Fuldabrück Bergshausen) sowie der Buslinien 

37 (Kassel Mitte –  Söhrewald Eiterhagen) und 38 (Kassel Mitte –  Söhrewald Eiterhagen) 

erschlossen. Damit ist das Gebiet an den Hauptbahnhof in Kassel und den überregionalen 

Fernbahnhof (Wilhelmshöhe)  angebunden. 
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Technische Erschließung 

Die Versorgung der Grundstücke im Planbereich mit Elektrizi tät, Trink - und Löschwasser 

sowie mit Telekommunikationsanlagen ist durch die bestehenden Infrastrukturen sicherge-

stell t.  

Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung wird ortsüblich durch den Landkreis Kassel ausgeführt.  

Hochwasserschutz 

Ein Gebiet zum vorbeugenden Hochwasserschutz l iegt nicht vor. Im Plangebiet ist ein Ge-

wässer I II . Ordnung , hier der Oberlauf des „Schwarzebachs“ vorhanden. Das Gewässer II I. 

Ordnung fl ießt mit einem sich aus den topografischen Gegebenheiten ergebenden Einzugs-

gebiet gradlinig in Richtung Ortskern . Durch die Verlegung des Oberlaufes des „Schwarze-

bachs“ können positive Auswirkungen auf die Gewässereigenschaften bzw. das Fließver-

halten erzielt werden. Nachtei l ige Auswirkungen auf Hochwasserereignisse sol len hier-

durch vermieden werden.  

Niederschlagswasser 

Die benachbarten Baugebiete werden im Trennsystem entwässert. Hier sollen die geplan-

ten Gebäude angeschlossen werden. Niederschlagswasser soll  möglichst auf der Baufläche 

verbleiben. Regenwasser, das über  die Dachflächen aufgefangen wird, soll  vorrangig als 

Brauchwasser genutzt werden. Die  befestigten Flächen sollen möglichst wasserdurchlässig 

und vegetationsfähig ausgeführt  werden, z.B. durch wassergebundene Decken; bei not-

wendig stärkerer Befestigung z.B.  auf Terrassen, Zuwegen und -fahrten soll durch die Ab-

leitung von Niederschlagswasser in  angrenzende Grünflächen Regenwasser dort versi-

ckern. Der Rest des Niederschlagswassers  soll  dem Vorfluter zugeführt werden. Bei der 

Einleitung von Niederschlagswasser  in den „Schwarzebach“  oder das Grundwasser müssen 

die allgemein anerkannten Regeln  der Technik (Niederschlagswasserrückhaltung und ggf. 

–behandlung) eingehalten und ein  Antrag beim Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte  (31.5) gestell t werden, bei Anlagen zur Versicke-

rung von Wasser zudem beim Landkreis  Kassel, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz.   

Das Schmutzwasser kann an den in der Schulstraße  gelegenen Sammler angeschlossen 

werden. 

1.4.5 Umwidmungssperrklausel 

Nach § 1a Abs. 1 Satz 2 BauGB sollen landwirtschaft l ich, als Wald oder für Wohnzwecke 

genutzte Flächen nur in einem notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch 

genommen werden. Die Umwandlung von Wald oder von landwirtschaft l ich genutzten Flä-

chen sollen nach § 1a Abs. 1 Satz 4 BauGB besonders begründet werden.  

Im Rahmen der kommunalen Abwägung wird der wohnbaulichen Siedlungserweiterung Vor-

rang gegenüber der landwirtschaft l ichen Nutzung der Flächen gegeben, da die Stadt den 

Bedürfnissen der Wohnbevölkerung Rechnung tragen möchte. Die Inanspruchnahme der 

landwirtschaftl ich genutzten Flächen wird durch die eingeschränkte Bewirtschaftungsmög-

lichkeiten sowie der im kommunalen Vergleich geringen bis mittleren Ackerzahl begründet.  
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1.4.6 Bodenschutzklausel 

Nach § 1a Abs. 1 Satz 1 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzuge-

hen.  

Der sparsame Umgang mit Grund und Boden wird sichergestell t,  indem ein Standort für die 

Siedlungserweiterung gewählt wurde, bei dem keine zusätzl ichen Erschließungsanlagen er-

r ichtet werden müssen. Für den Mutterboden ist bei der Err ichtung und Änderung baulicher 

Anlagen sowie bei anderen wesentl ichen Veränderungen der Erdoberfläche für die Mutter-

boden ausgehoben wird, dieser in nutzbare m Zustand zu erhalten und vor der Vernichtung 

und Vergeudung zu schützen.  

1.4.7 Klimaschutzklausel 

Nach § 1a Abs. 5 sol l  das Klima geschützt und dem Klimawandel Rechnung getragen wer-

den.  

Ein wesentl icher Beitrag zum Schutz des Klimas sollen durch Maßnahmen auf der Ebene 

des verbindlichen Bauleitplans  geleistet werden. Das örtl iche Kleinkl ima soll  trotz der aus-

gelösten Versiegelungen und der Erhöhung wärmespeichernden Materials bzw. der Ober-

f lächenrauigkeit durch grünordnerische Maßnahmen verbessert werden. Diese Maßnahmen 

sollen auch einen Beitrag zum Schutz der Umweltgüter (insbes. des Menschen und seiner 

Gesundheit sowie der Bevölkerung insgesamt) leisten.  
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1.5 Begründung der Plandarstellungen 

Art der baulichen Nutzung 

Die für die Erweiterung vorgesehenen Flächen werden nach der allgemeinen Art der baul i-

chen Nutzung (Bauflächen) als „Wohnbaufläche“  dargestell t , um die erforderl ichen Bauge-

bietsflächen in angemessener Größe bereitzuhalten. Durch die Darstellung sol l den Wohn-

bedürfnissen der Bevölkerung, insbesondere von Famil ien mit Kindern und Senioren mit 

Betreuungsbedarf, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und die 

Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung, Rechnung getragen werden . 

1.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die anderweitigen Planungsmöglichkeiten im Rahmen der Umweltprüfung sind beschränkt 

auf solche Alternativen, die die Ziele und den räumlichen Geltungsbereich des Bauleitplans 

berücksichtigen. Zu prüfen sind mithin al lein plankonforme Alternativen (vgl. BVerwG, Urt. 

V. 09.07.2009 – 4 C 12.07).  

Im Vorfeld der Bauleitplanung wurde von der Gemeinde Söhrewald eine Bedarfsanalyse  in 

Auftrag gegeben, welche sich auch mit Standortalternativen in Söhrewald auseinander-

setzt. Unter Beachtung der vorhandenen Infrastruktur und des Flächenbedarfes vereint  der 

verfahrensgegenständliche Standort die meisten Argumente auf sich.  Einzelheiten sind der 

beigefügten Analyse zu entnehmen.  

2 Umweltbericht 

2.1 Vorbemerkung 

2.1.1 Planungsziel und Lage 

Die Gemeinde Söhrewald beabsichtigt die städtebaulichen Voraussetzungen für eine wohn-

bauliche Siedlungsentwicklung im Ortsteil  Wellerode zu schaffen. Hintergrund der Entwick-

lungsabsichten ist eine private Initiative, die neben der Err ichtung eines spezifisches Wohn-

raumangebotes für Personen höheren Alters auch eine viergruppige Kindertagesstätte er-

r ichten möchte. Um das Vorhaben nach § 30 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes) bewerten zu können, ist die Aufstel lung eines 

Bebauungsplanes erforderl ich. Die Gemeinde Söhrewald beabsichtigt daher den Bebau-

ungsplan „Wohnen am Schwarzebach“ aufzustellen. Gegenstand des Bebauungsplanes soll 

die verbindl iche Festsetzung eines „allgemeinen Wohngebietes“ sein. Gemäß § 8 Abs. 2 

BauGB ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Dieser stell t 

für den wes tl ichen Teilbereich des Plangebietes „Wohnbauflächen“ dar, der östl iche Tei l-

bereich wird als „Fläche für Wald“ dargestell t. Um dem Entwicklungsgebot Rechnung zu 

tragen, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderl ich. Ziel der vorbereitenden 

Baule i tplanung ist die Darstellung des gesamten Plangebietes als „Wohnbaufläche“.  
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2.1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und 

Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 

Fachgesetze 

Die Ziele des Umweltschutzes aus den Naturschutzgesetzen (BNatSchG und HAGB -

NatSchG), dem Hessischen Wassergesetz (HWG) und dem Baugesetzbuch (BauGB) wer-

den bei der Planaufstellung berücksichtigt.  

Darstellungen in Fachplänen und im Landschaftsplan  

Bei der Änderung der Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 6 BauGB insbesondere die Belange 

des Umweltschutzes, einschl ießlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu be-

rücksichtigen. Hierzu zählen gem. § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB insbesondere  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Viel falt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000 -Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes,  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt,  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern,  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und eff iziente Nutzung von 

Energie,  

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfal l- und Immissionsschutzrechts,  

h)  die Erhaltung der bestmöglichen Luftquali tät in Gebieten, in denen die durch 

Rechts-verordnung zur Erfül lung von Rechtsakten der Europäischen Union festge-

legten Im-missionsgrenzwerte nicht überschritten werden,  

i ) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 

den Buchstaben a bis d,  

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes -Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-

kungen, die aufgrund der Anfäll igkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-

haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange 

nach den Buchstaben a bi s d und i.  

Durch die Umweltprüfung werden die auf Grundlage der Anlage 1 zum Baugesetzbuch er-

heblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in dem vorl iegenden Umweltbericht beschrie-

ben und bewertet. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Tei l  der Begründung. Das 

Ergebnis der Umweltprüfung ist gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berück-

sichtigen. Die Umweltprüfung bezieht sich auf den unbeplanten Bereich, der als Grünland 

genutzt wird.  

Für die abzuhandelnden Schutzgüter sind die jeweil igen Fachgesetze, in denen die allge-

meinen (nicht abschließenden) Grundsätze und Ziele definiert werden, von Bedeutung.  
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Tabel le 1 –  Umweltber icht / /  Recht l iche Grundlagen  

Schutzgut  Fachgesetz  Grundsätze und Zielaussagen  

 

 

 

Boden  

Baugesetzbuch  

[BauGB] 

Sparsamer und schonender Umgang mi t Grund und Boden durch Wie-

dernutzbarmachung von Flächen,  Nachverdichtung und Innenentwick-

lung zur Verr ingerung zusätz l icher Inanspruchnahme von Böden (Bo-

denschutzklausel ) .  

Bundesboden-

schutzgesetz  

[BBodSchG] 

Nachhal t ige Sicherung oder Wiederherstel lung der Funktionen des Bo-

dens.  Schädl iche Bodenveränderungen abzuwehren,  der  Boden und 

Al t las ten sowie h ierdurch verursachte Gewässerverunrein igungen zu 

sanieren und Vorsorge gegen nachtei l ige Einwi rkungen au f  den B oden 

zu t re f fen.  Bei  E inwi rkungen au f den Boden so l len Beein trächtigungen 

seiner natür l i chen Funktionen sowie seiner Funktion als  Archiv der Na-

tur-  und Kul turgeschichte so wei t  wie mögl ich vermieden werden.   

 

 

 

 

 

F läche 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Mi t Grund und Boden sol l  sparsam und schonend umgegangen werden;  

dabei  s ind zur Verr ingerung der zusätz l ichen Inanspruchnahme von 

Flächen für baul iche Nutzungen die Mögl ichkei ten der Entwicklung der 

Gemeinde insbesondere durch  Wiedernutzbarmachung von Fläc hen, 

Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nut-

zen sowie Bodenvers iegelungen au f das notwendige Maß zu begrenzen.  

Landwir tschaf t l ich,  als  Wald oder fü r Wohnzwecke genutz te  F lächen 

sol len nur im notwend igen Umfang umgenutz t werden.  

Bundesnatur-

schutzgesetz  

[BNatSchG] 

Großf lächige,  wei tgehend unzerschni t tene Landschaf tsräume s ind vor 

wei terer Zerschneidung zu bewahren.  Die  erneute Inanspruchnahme 

berei ts  bebauter  Flächen sowie die Bebauung unbebauter  Flächen im 

beplanten und unbeplanten Innenbereich,  sowei t  s ie  n icht  für  Grünf lä-

chen vorgesehen s ind,  hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Frei -

f lächen im Außenbereich.  Verkehrswege,  Energ ielei tungen und ähn l i -

che Vorhaben sol len landschaftsgerecht geführ t,  ges tal tet und gebün-

del t  werden.  

 

 

Wasser 

 

Wasserhaushal ts-

gesetz [WHG] 

Sicherung der Gewässer als  Bes tandtei l  des Naturhaushal tes und als  

Lebensraum für T iere und Pf lanzen und deren Bewir tschaftung zum 

Woh l  der  Al lgemeinhei t  und zur Unter lassung vermeidbarer Beein träch-

t igung ihrer ökologischen Funkt ionen.   

Hessische Was-

sergesetz [HWG] 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beein trächtigungen und die 

sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewir tschaf tung von Ge-

wässern zum Wohl  der Al lgemeinhei t.   

 

Lu f t,  

K l ima 

 

Bundesimmiss i -

onsschutzgesetz  

[BImSchG] 

Schutz des  Menschen,  der Tiere und Pf lanzen,  des  Bodens,  des Was-

sers,  der Atmosphäre sowie der  Kul tur -  und Sachgüter vor schädl ichen 

Umwelteinwi rkungen ( Immiss ionen)  sowie Vorbeugung hins icht l ich  des 

Ents tehens von Immiss ionen (Gefahren,  erhebl iche Nachtei le  und Be-

läs t igungen durch  Luf tverunre in igung,  Geräusche,  Erschütterungen,  

L icht,  Wärme, S trahlen und ähnl ichen Erscheinungen).   

 

 

 

 

 

 

P f lanzen,  

T iere,  

B io logische  

V iel fal t  

 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Bei  der Aufs tel lung von Baulei tp länen s ind insbesondere die Belange 

des Umwel tschutzes,  einschl ieß l ich des Naturhaushal tes und der Land-

schaftspf lege insbesondere die  Auswi rkungen au f Tiere,  Pf lanzen,  Bo-

den,  Wasser ,  Kl ima und das Wi rkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 

Landschaft  und die  bio logische  Viel fal t ,  d ie  Erhal tungsz iele  und der 

Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaf t l icher  Bedeutung und der 

Europäischen Vogelschutzgebiete,  sowie die Vermeidung und der Aus-

gleich voraussicht l i ch erhebl icher Beein trächtigungen des Land-

schaftsbi ldes sowie der L eis tungs - und Funktions fähigkei t  des Natur-

haushal tes von se inen in § 1,  Absatz 6 Nr.  7a bezeichneten Bestand-

te i len  (E ingr i f fsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes) zu 

berücksicht igen.  

Bundesnatur-

schutzgesetz  

[BNatSchG] 

Natur und Landschaf t s ind au fgrund ih res eigenen Wertes und als  Le-

bensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung künf t iger Gene-

rat ionen im besiedel ten  und unbesiedel ten  Bereichen zu schützen,  zu 

p f legen,  zu entwickeln und sowei t er forderl ich wiederherzus tel len,  dass 

die Leistungs- und Funktions fähigkei t  des Naturhaushal tes,  d ie Rege-

nerat ions fähigkei t  und die nachhal t ige Nutzungs fäh igkei t  der Naturgü-

ter,  d ie  Tier  und Pf lanzenwel t einschl ießl ich ihrer Lebenss tät ten und 

Lebensräume, sowie die  V iel fal t ,  E igenart  und Schönhei t,  sowie d er der 

Erholungswert von Natur und Landschaft  au f Dauer gesicher t s ind  
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FFH-  und Vogel -

schutz r ich t l in ie  

Schutz und Erhal tung der natür l ichen Lebensräume sowie der wi ld le-

benden Tiere und Pf lanzen von gemeinschaf t l icher Bedeutung zur S i -

cherstel lung e iner b io logischen Viel fa l t  und insbesondere d ie Erhal tung 

wi ld lebender Vogelarten.  

 

Landschaf t  

 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Vermeidung/Ausgle ich voraussicht l i ch erhebl icher Beein trächtigungen 

des Landschaf tsbi ldes sowie der Leis tungs - und Funktionsfähigkei t  des 

Naturhaushal tes.  

 

 

 

Mensch 

 

 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Berücksicht igung der Belange des Umwel tschutzes bei  der Aufs tel lung 

der Baulei t -p läne,  insbesondere die Vermeidung von Emiss ionen.  

Bundesimmiss i -

onsschutzgesetz  

[BImSchG] 

Schutz des  Menschen,  der Tiere und Pf lanzen,  des  Bodens,  des Was-

sers,  der Atmosphäre sowie der  Kul tur -  und Sachgüter vor schädl ichen 

Umwelteinwi rkungen ( Immiss ionen)  sowie Vorbeugung hins icht l ich  des 

Ents tehens von Immiss ionen (Gefahren,  erhebl iche Nachtei le  und Be-

läs t igungen durch  Luf tverunre in igung,  Geräusche,  Erschütterungen,  

L icht,  Wärme, S trahlen und ähnl ichen Erscheinungen).  

 

Kul tu r-  und  

Sachgüter 

 

 

Bundesnatur-

schutzgesetz  

[BNatSchG] 

Natur landschaf ten und h istor isch gewachsene Kul tur landschaften,  

auch mi t  ihren Kul tu r - ,  Bau- und Bodendenkmälern s ind vor Veruns tal -

tung,  Zers iedelung und sonst igen Beein trächt igungen zu bewahren.  

Hessisches Denk-

malschutzgesetz 

[HDSchG] 

Kul tu rdenkmäler als  Quel len und Zeugnisse menschl icher Geschichte 

und Entwicklung zu  schützen und zu erha l ten  sowie darau f h inzuwi rken, 

dass s ie in d ie s tädtebaul iche Entwicklung,  Raumordnung und den Er-

hal t  der h istor isch gewachsenen Kul tur landschaf t einbe zogen werden.  

 

 

 

Tabel le 2 –  Fachplanungen 

Fachplanungen Grundsätze und Zielaussagen  

Regionalplan Nordhessen 2009  Vorbehal tsgebiet für  Landwi r tschaft  

Vorbehal tsgebiet für  besondere K l imafunkt ionen  

 

Landesentwicklungsplan  Hessen 2020  Keine relevanten Entwicklungsz iele  

Landschaf tsrahmenplan   

Nordhessen 2000 

Die Kar te Zus tand und Bewertung beschreib t fü r das Plangebiet einen 

„ reich st ruktur ier ten,  g rünlandgeprägten Raum “  der ebenfa l ls  als  „un-

bewaldeten Raumtyp mi t sehr hoher Strukturviel fal t “  darges te l l t  wi rd. 

Der räuml iche Gel tungsbereich is t kein Gegenstand eines avi faunis-

t isch wertvol len Bereichs.   

 

D ie  Entwicklungskarte zum Landschaf tsrahmenplan  Nordhessen 2000 

beschre ib t fü r d ie Flächen des Plangebietes Ziele.  Demnach handel t  es 

s ich  um eine Pf legef läche des  regionalen  Landschaf tsp f legekonzeptes. 

Der P f legeraum ers ter Pr ior i tät ,  Nr.  343,  formul ier t das Ziel ,  dass die 

die Grünlandnutzung im Talraum des Fl ießgewäs sers  „Fahrenbach“ bei -

zubehal ten und die  vorhandenen Gehölze in der  Feld f lu r sowie die 

bachbeglei tenden Ufergehö lze zu erhal ten und zu pf legen s ind.  Bei  dem 

Raum handel t  es s ich um einen Raum mi t herausragender Bedeutung 

fü r d ie  landschaf tsbezogene Erholung ,  der aus Gründen des Land-

schaftsbi ldes freizuhal ten is t.  

F lächennutzungsplan Gemeinde Söh-

rewald 

Wohnbauf lächen und Flächen fü r Wald  
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2.2 Umweltprüfung /-bericht 

1. Bestandsaufnahme Naturpotenziale -- Mensch -- Kultur-/Sachgüter 

a) Bestandsaufnahme der Naturpotenziale Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima 

sowie Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie Landschaft und biologische Vielfalt  

Fläche:  Bei den verfahrensgegenständl ichen Flächen handelt  es sich um einen 

als Grünland genutzten Bereich. Das Plangebiet quert das Fl ießgewäs-

ser „Schwarzebach“. Die F lächen sind bisher unbebaut.  

Boden:  Das Plangebiet  fä l l t  von Süd-Westen nach Nord-Osten um ca. 6 Meter 

ab, wobei es von der Schulstraße  aus zunächst um bis zu 50 Zentimeter 

ansteigt.  Die Morphologie besteht aus unebenen Talböden im von Sand-

stein mitgeprägtem Deckgebirge  

Die Böden des Plangebietes lassen sich in die Bodenhauptgruppe 2 –  

„Böden aus fluviati len Talbodensedimenten“, Gruppe 2.4 –  „Böden aus 

überwiegend fluviati len Talbodensedimenten“ und die Untergruppe 2.4 

–  „Böden aus überwiegend fluviat i len Talbodensediment en“ einordnen. 

Die Bodeneinheit  wird a ls „Bodenkomplex: Gleye mit  Gley -Kol luvisolen 

und Hanggleyen“ beschrieben. Das Grundmaterial (Substrat) besteht 

aus f luviat i len, kolluvia len und/oder soli f luidalen Sedimenten (Holozän 

oder Ple istozän) mit  Sand- bis Tonstein oder Ton (Buntsandstein).  

Das Ausgangsgestein besteht aus Ton- und Sandsteinen des mitt leren 

Buntsandsteins,  die e inen re lativ  t ie fgründigen Verwit terungshorizont 

von 1,0 bis 2,0 Meter haben. Erst  in 3,0 bis 5,0 Meter unter Gelände 

geht der Verwit terungshorizont  in Festgestein über. Über dem Aus-

gangsgestein l iegen etwa 1,0 bis 2,0 Meter mächtige F l ießerden aus 

schluffigem Sand und Kies. Diese  sind zum Ausgang der letzten Eiszeit 

von höher gelegenen Hangbereichen abgerutscht und wurden hier  ab-

gelagert. Die Deckschicht besteht aus 1 ,0 bis 3,0 Meter mächtigem 

schwach sandigem Schluff  (Löss), der im  Ple istozän (Di luvium) ange-

weht wurde und zu Lösslehm verwit terte.  Dieser Lösslehm ste l l te den 

Ausgang für die Bodenbildung durch Pflanzen  und Tiere dar, die zu ei-

nem 20 bis 30 Zentimeter starken Oberboden führte.  

Als Grundlage für Planungsbelange aggregiert die Bodenfunktionsbe-

wertung (Quel le: BodenViewer Hessen) verschiedene Bodenfunkt ionen 

(Nitratrückhalt , Feldkapazität,  Ertragspotenzial ,  Lebensraum,) zu e iner 

Gesamtbewertung. Die Böden des Plangebietes werden mi t  e inem mitt-

leren bis hohen Bodenfunktionserfül lungsgrad bewertet. Dabei wurde 

die Feldkapazität und das Nitratrückhalte -vermögen mit  gering sowie 

das Ertragspotential  mit  mit te l  bewertet.  Für das Plangebiet besteht eine 

hohe Standorttypisierung. Nach dem BodenViewer Hessen l iegt die 

Acker- und Grünlandzahl zwischen 25 und 45.  

Nach aktuel lem Stand der Alt f lächendatei des Landes Hessen sind im 

Umfeld des Änderungsbereiches keine entsprechenden Flächen vorhan-

den.  Im Rahmen der Baugrunduntersuchung durch das Erdbaulabor Göt-

t ingen 2016 wurden Bodenproben auf Schadstoffe analysiert.  Die Pro-

ben waren unbelastet . Seltene oder gefährdete Bodenarten, wie Moore 

bzw. besonders nährstoffarme Böden, sind nicht vorhanden.  

E in besonderes Entwicklungspotenzial  des Bodens ist nicht festzustel-

len. Der Boden im Geltungsbereich hat keine Bedeutung als Archiv der 

Natur- und Kulturgeschichte.  
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Seltene oder gefährdete Bodenarten, wie Moore bzw. besonders nähr-

stoffarme Böden, sind nicht vorhanden. Ein besonderes Entwicklungs-

potenzia l des Bodens ist nicht festzustel len.  

Pflanzen und Tiere:  Die Flächen des Plangebietes werden aktuell  a ls Pferdew eiden genutzt.  

Die höher gelegene Fläche zwischen Schulstraße und Entwässerungs-

graben trägt e in Lolio-Cynosuretum (Pflanzengesel lschaft der Fettwei-

den) mit typischen Arten wie dem Deutschen Weidelgras (Lol ium pe-

renne),  Rotschwingel (Festuca rubra),  Gänseblümchen  (Bel l is perennis) 

und Scharfem Hahnenfuß (Ranunculus acris).  Auf der topographisch t ie-

fer l iegenden Fläche zum Fließgewässer „Schwarzebach“ hin ist die Ve-

getat ion ähnlich, wird jedoch in e iner k leineren Teil f läche durch Arten 

der F lutrasen wie dem Weißen Straußgras (Agrostis stoloni fera)  und 

Stumpfblättrigem Ampfer (Rumex obtusi fol ius) ergänzt.  

Der Entwässerungsgraben selbst wird von Mädesüß (F i l ipendula ulma-

r ia) besiedelt. Die  Bestände werden durch den Wasserhaushalt, die Nut-

zung und eine Grabenpflege stabi l is iert.  E in etwa 3,0 Meter schmaler 

Stre i fen entlang der nord-öst l ichen Grundstücksgrenze ist  von der  Be-

weidung ausgenommen und wird durch gelegentl iche Mahd offen gehal-

ten. Hier ver läuft  ein Graben, über den zeitweise Oberf lächenwasser aus 

dem Graben ent lang der Schulstraße in das F l ießgewässer „Schwarze-

bach“ abgeführt  wird.  Im Osten grenzt das Fl ießgewässer „Schwarze-

bach“ an den Änderungsbereich an. Die Bachsohle verläuft t ie fer als das 

umliegende Gelände. Die z.T. stei len Böschungen sind mit  Gehölzen be-

wachsen. In der Baumschicht gedeihen einige al te Eichen, Weiden und  

Traubenkirschen, in der Strauchschicht u.a. Haselnüsse und Hopfen.   

Besonders und streng geschützte Arten nach § 44 BNatSchG und ge-

schützte Tier-  und Pf lanzenarten nach Art.  12 der F lora -Fauna-Habitat-

Richtl inie (Arten des Anhangs IV)  wurden im Änderungsbereich nicht ge-

funden.  

Von wi ld lebenden Vögeln werden die Flächen überf logen und je nach 

Art  und Jahreszeit  auch zur Nahrungssuche  genutzt.  

Wasser: Das Plangebiet wird von einem schmalen Entwässerungsgraben  mit  e i-

nem U-Profi l  durchzogen, über den nicht nur die angrenzende Fläche 

selbst, sondern auch Tei le der F lanke des Hopfenbergs entwässern. Die-

ser zeitweise trockene Graben ist als Gewässer 3. Ordnung  klassi f iziert 

und verläuft auf einer eigenen Parzelle.  

Er mündet nördlich des Geltungsbereichs de r Flächennutzungsplanän-

derung in das F l ießgewässer „Schwarzebach“, der in der Topographi-

schen Karte 1:25.000 als „Stellbachsgraben“ , in der Geologischen Karte 

von 1901 als Stel lberggraben bezeichnet  wird. 

Der oberflächig anstehende Lösslehm ist nur in geringem Maße wasser-

durchlässig. Bei  der Baugrunderkundung 2016 wurde kein zusammen-

hängender Schicht - oder Grundwasserkörper angetroffen, Grundwasser 

ledigl ich ta lseit ig im Niveau des Bachs. Von Westen her kann Schicht-

wasser in den sandig-kiesigen Verwit terungs- und Fl ießerden-Schichten 

zuf l ießen. Die unter dem Lehm l iegenden Fl ießerden können gut  von 

Wasser durchsickert  werden und größere Wassermengen  aufnehmen 

(Erdlabor Göttingen GmbH 2016). Hier entstehen nach größeren Regen-

fä l len voraussicht l ich Schichtenwässer, die aufgrund der  Hangneigung 

unter irdisch abf l ießen und an Quel lhorizonten  auch austreten können.  

Der beplante Bereich l iegt wie die gesamte Ortslage von Wel lerode in 

e inem Trinkwasserschutzgebiet  der Zone I I I .  

Luft und Kl ima  Der Naturraum, in dem die Gemeinde Söhrewald l iegt, ist k l imat isch be-

trachtet sehr di f ferenziert .  Vom Fuldatal  im Südwesten ste igen die 
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Niederschlagsmengen gegen das Gebiet  von Meißner und Kaufungen 

Wald (von 650 - 900 mm) stark an. Die Jahresmittel temperatur  l iegt bei  

7° C. 

Das Plangebiet  selbst wird vor al lem von Grünland eingenommen und  

die angrenzenden, südl ich den Hang hinauf l iegenden Flächen werden 

ebenfal ls vorwiegend als Grünland genutzt.  Die nachts auf den Grünlän-

dern entstehende kalte Luft  f l ie ßt ta lwärts und bewirkt in Wel lerode ei-

nen Luftaustausch sowie eine vor a l lem im Sommer  wichtige Abkühlung.  

Diese Funktion innerhalb des Vorbehaltsgebietes für besondere Kl ima-

funktionen ist durch die Err ichtung des südl ich angrenzenden Reitsta l ls 

e ingeschränkt.  

Landschaftsbild  Naturräumlich l iegt die Gemeinde Söhrewald im Fulda -Werra-Bergland, 

mit  hoher geologischer und morphologischer Mannigfa lt igkeit . Der Na-

turraum ist durch Fulda und Werra  gegliedert . Das ca. 350 - 500 Meter 

hohe Buntsandsteinbergland aus Plateaurücken, Hügeln  und muldenför-

migen Tälern wird von einzelnen Basaltkuppen überragt.  Der Waldantei l  

des Naturraums beträgt ca. 55 Prozent. 

Der Geltungsbereich befindet sich am südwest l ichen Ortsrand von Wel-

lerode auf e iner Höhe von ca. 282 Meter bis ca. 288 Meter über NN. Die 

Schulstraße führt  aus dem Ort nach Süden hin le icht ansteigend in die 

Gemarkung. 

Das Landschaftsbi ld des unmitte lbaren Geltungsbereiches ist durch 

landwirtschaft l iche  Grünland-Nutzung sowie zumeist  l ineare Gehölze 

geprägt.  

Biologische Viel fa l t, 

Wechselwirkungen  
Die verschiedenen Schutzgüter Boden, Wasserhaushalt,  Vegetation, 

T ierwelt,  Luft und Klima sind stark ineinander verwoben und beeinf lus-

sen sich in ihrer Funktion gegenseit ig.  So wirken sich z.B. Bodenversie-

gelungen durch ein verringertes Versickern von Niederschlägen  auf die 

Grundwasserneubi ldungsrate, das Ablei ten von Niederschlägen in die  

Kanal isat ion und auf das Abf lussverhalten von Gewässern aus. Gle ich-

zeit ig wirken Versiegelungen erhöhend auf die Lufttemperatur und ver-

nichten Lebensräume für Pf lanzen  und Tiere.  

 

b) Bestandsaufnahme der umweltbezogenen Wirkungen auf den Menschen und seine Gesund-

heit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Mensch und seine Ge-

sundheit  

Das Plangebiet besitzt  aufgrund der Lage und der Zugängl ichkeit  einge-

schränkte Funktionen für Erholungssuchende.  

In e iner Entfernung von ca. 100 Meter l iegt e in Betr ieb für  Pferdezucht 

und Pensionspferde mit 140 Pferdeplätzen. Von hier aus können bei  ent-

sprechender Wetter lage Geruchsemmissionen ausgehen.  

 

c) Bestandsaufnahme der umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sach-

güter  

Kultur-/Sachgüter Innerhalb der verfahrensgegenständl ichen Flächen bef inden sich keine 

geschützten Bau-,  Natur- oder Bodendenkmäler.   
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2. Wechselwirkungen und Auswirkungen zwischen den vorgenannten Umweltbelangen im 

Plangebiet - Prognose 

Beschreibung der voraussichtlichen Wechselwirkungen und Auswirkungen bei der Planung auf die 

nachstehenden Schutzgüter (vergleiche auch Bewertungen in nachfolgender Tabelle)  

Boden und Fläche Durch eine erhöhte Grundflächenzahl (GRZ) kann ein überwiegender Teil der 

Fläche für Gebäude, Stellplätze, deren Zufahrten und der Freifläche für den 

Kindertagesstätte genutzt werden. Durch eine vollständige Versiegelung 

durch Dächer und z.B. asphaltierte Flächen verliert der Boden seine natürli-

chen Funktionen. Insbesondere kann Niederschlagswasser nicht mehr versi-

ckern und muss abgeführt werden, wenn es nicht als Brauchwasser gesam-

melt und für die Bewässerung der Freiflächen genutzt wird. Auf vollständig 

versiegelten oder überdachten Flächen können keine Pflanzen mehr siedeln, 

da sie dort kein Substrat, kein Wasser und unter Dächern auch kein Sonnen-

licht haben. Je nachdem, wie Flächen befestigt werden, kann auf diesen zu-

mindest ein Teil des Regenwassers aufgenommen werden (Wassergebun-

dene Decken, Fugen bei Pflaster). Abhängig von der Nutzung und der Pflege 

können auf solchen Flächen durchaus Pflanzen gedeihen.  

Die gärtnerisch angelegten Freiflächen werden häufig mit Mutterboden meli-

oriert.  Angelegt werden zumeist Scherrasen, Staudenbeete und Gehölz-

pflanzungen. Auf diesen Flächen behält der Boden dann seine natürlichen 

Funktionen, allerdings geht die Möglichkeit, ihn landwirtschaftlich zu bewirt-

schaften, verloren.  

Die nicht überbauten Flächen behalten ihre ökologischen Funktionen, die  

Pflanzbindungen aufgewertet werden können.  

Pflanzen und Tiere: Der überbaubare Bereich beschränkt sich auf die Flächen, die zur Zeit als 

Weiden genutzt werden und ein Lolio-Cynosuretum tragen. Die Pflanzenge-

sellschaft der Fettweiden kommt in Wellerode noch relativ häufig vor. Eine 

Bebauung dieser Flächen stellt eine Verringerung der von Weiden eingenom-

menen Flächen in Wellerode dar, die aufgrund ihrer geringen Größe vertret-

bar ist. 

Der bisherige Verlauf des Grabens sowie ein Großteil der am Fließgewässer 

„Schwarzebach“ liegenden Fläche soll zukünftig als Freifläche für den Kin-

dertagesstätte genutzt und entsprechend gestaltet werden. Zu erwarten sind 

hier Strauch- und Baumpflanzungen sowie eine Rasenansaat.  

Je nach Spielgeräte-Auswahl werden kleinere Flächen mit Fallschutzmaterial 

hergestellt. Im Scherrasen sind viele Pflanzenarten der Weiden typisch vor-

handen. Selbst wenn die Rasenflächen vollständig neu hergerichtet und an-

gesät werden, wandern diese im Lauf der Zeit spontan ein.   

Die Mädesüß-Fluren im bisherigen Graben werden mit diesem verschwinden. 

Neue Wuchsorte für Mädesüß entstehen am zu verlegenden Graben. In die-

sem Bereich soll in Anlehnung an den Gehölzbestand entlang des Fließge-

wässers Gehölzpflanzungen vorgenommen werden und dadurch neue, natür-

liche Standorte für Pflanzen und Tiere entstehen.  

Wasser: Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes stehen in engem Zusammenhang 

mit den Auswirkungen der Planung auf die Böden durch Versiegelung. Auf 

versiegelten Flächen kann Niederschlagswasser nicht versickern, die Grund-

wasserneubildung wird aus diesem Grund verringert, der 
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Bodenwasserhaushalt ist gestört.  Flächenneuversiegelungen werden, wie 

durch eine Überbauung, entstehen.  

Es ist beabsichtigt, das Gewässer III. Ordnung zu verlegen und weiter südlich 

in das Fließgewässer „Schwarzebach“ münden zu lassen. Anstelle einer funk-

tionalen Grabengestaltung und –pflege wird der neue Grabenverlauf natur-

nah gestaltet werden. Hierdurch soll eine ökologische Aufwertung erzielt wer-

den. 

Zur Absicherung von Baugruben müssen entsprechende Drainagen gelegt 

werden. Die Fließerden eignen sich gut zur Versickerung von Niederschlag-

wasser (s. Erdlabor Göttingen GmbH 2016). Die Einleitung von anfallendem 

Wasser in Oberflächengewässer wie auch die Versickerung von Wasser muss 

beim Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.5 (Kommunales Abwasser, 

Gewässergüte, Industrielles Abwasser, Wassergefährdende Stoffe), bean-

tragt werden. 

Unter Berücksichtigung der überschaubaren Größe der Fläche kann davon 

ausgegangen werden, dass mit einer wesentlichen Beeinträchtigung des 

Wasserhaushaltes nicht zu rechnen ist. 

Luft und Klima Beeinträchtigungen des Lokalklimas und der Lufthygiene entstehen durch die 

verstärkte Aufheizung von versiegelten Flächen im Vergleich zu offenen Bö-

den mit Vegetationsbedeckung. 

Mit der Anlage von Wohngebäuden einschließlich der notwendigen Verkehrs-

flächen wird es kleinräumig zu einer begrenzten Aufheizung der Flächen kom-

men. Durch eine Bebauung wird zudem die Entstehung von Kaltluft auf dieser 

Fläche in Zukunft verhindert. Auch der Abfluss von kalter Luft, die auf den 

Oberhängen entsteht, wird durch den Gebäudeteil, der in die Senke zum 

Fließgewässer „Schwarzebach“ hin orientiert ist, etwas stärker zum Fließge-

wässer „Schwarzebach“ kanalisiert. Die beschriebenen Effekte sind aufgrund 

der Beeinträchtigung des Pferdehofs gering und werden auf das lokale Klein-

klima in Wellerode keinen nennenswerten Einfluss haben. 

Landschaftsbild Durch die geplante Bebauung wird der Ortsrand an der Schulstraße verän-

dert. Eine an die Süd-West-Seite des Grundstücks heranreichende Bebauung 

mit bis zu drei Geschossen wird von Süden aus betrachtet deutlich in Er-

scheinung treten und den Ortsrand arrondieren. Der zukünftige Siedlungs-

rand soll zudem durch Baumpflanzungen entlang der süd-westlichen Grund-

stücksgrenze gestaltet werden. Je nach der Art  und Pflege dieser Bepflan-

zung wird die Bebauung hier mehr oder weniger stark in Erscheinung treten. 

Biologische Vielfalt, 

Wechselwirkungen 

Aus einer Flächeninanspruchnahme und der geänderten Nutzung ist eine Ent-

fernung vorhandener Vegetationsstrukturen und Beeinträchtigung von Tieren 

zu erwarten. In Abhängigkeit der konkreten Gestaltung, Nutzung und Pflege 

der künftigen Freiflächen können Habitate vorhandener Pflanzen- und Tierar-

ten erhalten bleiben.  

Zugleich entstehen durch Anpflanzungen Strukturen mit bislang dort nicht 

vorhandenen Standortfaktoren, die von anderen Pflanzen- und Tierarten be-

siedelt werden. Zu erwarten sind Gehölzpflanzungen mit Sträuchern als He-

cken, in Gruppen oder als Solitäre sowie mit Bäumen und Saumstrukturen. 

Durch die geplante Anlage eines Gehölzbestands am neuen Grabenverlauf 

kann der Lebensraum durch einheimische und standortgerechte Arten erwei-

tert und aufgewertet werden.  
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Die biologische Vielfalt wird sich durch eine neue Gestaltung und Nutzung 

dynamisch entwickeln. Bedingt durch Bauarbeiten wird sie zunächst zurück-

gehen, im Laufe der Jahre zunehmen und sich beim Erreichen einer einge-

spielten Nutzung und Pflege schließlich konsolidieren.  

Schutzgebiete entsprechend BNatSchG und HAGBNatG werden durch die 

geplante Flächennutzungsplanänderung nicht beeinträchtigt. FFH-Gebiete 

und Vogelschutzgebiete gem. Europäischer Vogelschutzrichtlinie liegen nicht 

innerhalb des Geltungsbereiches.  

Andere Schutzkategorien (z.B. geschützte Landschaftsbestandteile, Natio-

nalparke, Biosphärenreservate, Naturparke, gesetzlich geschützte Biotope 

(nach §§ 23 bis 30 BNatSchG) sind ebenfalls kein Gegenstand des räumli-

chen Geltungsbereiches. 

Kultur-/Sachgüter keine Betroffenheiten  

Mensch In einer Entfernung von ca. 100 Meter befindet sich südlich des Plangebietes 

ein Betrieb für Pferdezucht und Pensionspferde mit 140 Pferdeplätzen. Von 

hier aus können bei entsprechender Wetterlage Geruchsemmissionen aus-

gehen. Nach einer Berechnung des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen 

liegen die Geruchsemmissionen unter dem zulässigen Maß, eine unzumut-

bare Geruchsbelästigung der Wohnbebauung durch den Betrieb für  Pferde-

zucht und Pensionspferde ist nicht zu erwarten (Landesbetrieb Landwirt-

schaft Hessen, Schreiben an die Gemeinde Söhrewald vom 24.11.2016). Da-

her sind keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen zu 

erwarten. Von einer Bebauung gehen mit Ausnahme der Bauarbeiten eben-

falls keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut aus.  

Zu erwartende vorha-

benbedingte schwere 

Unfälle und Katastro-

phen 

Überschwemmungsgebiete oder Heilquellenschutzgebiete sind kein Gegen-

stand des räumlichen Geltungsbereiches. Das Abflussverhalten der Fließge-

wässer soll durch entsprechende Maßnahmen aufgewertet, die Gefahren bei 

Starkregenereignissen reduziert werden.  

Die gesamte Ortslage von Wellerode liegt in einem Trinkwasserschutzgebiet 

der Zone III. Die gültige Schutzgebietsverordnung ist zu beachten. Nachtei-

lige Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Vorhabenexterne zu er-

wartende schwere Un-

fälle und Katastrophen 

Keine 
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3. Beschreibung der Nullvariante 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens unterliegt die Fläche weiterhin einer landwirtschaftlichen Nut-

zung. 

 

4. Auswirkungen der Planung auf Schutzgebiete  

a) Verträglichkeitsprüfung auf Flächen nach Naturschutzrecht (BNatSchG)  

Bestehende Flächen Naturschutzrecht  keine 

Verträglichkeitsprüfung - 

b) Verträglichkeitsprüfung bzgl. der Erhaltungsziele und Schutzzwecke  

Bestehende FFH- bzw. Vogelschutzgebiete keine 

Verträglichkeitsprüfung - 

c) Flächen nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 13 HAGBNatSchG  

Bestehende Flächen keine 

Verträglichkeitsprüfung - 

d) Flächen nach anderem Recht 

Bestehende Flächen keine 

Verträglichkeitsprüfung - 

 

5. Zusammenfassende Bewertung 

Aufgrund der bisherigen Nutzung bzw. Bewirtschaftung und Pflege des Geländes sind durch die Dar-

stellung der Flächen als „Wohnbauflächen“ keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu erwar-

ten. Eingriffe in Natur und Landschaft sind auf Grundlage einer konkreten Planung zu bewerten und 

auszugleichen.  

 

6. Vermeidung, Verringerung, Ausgleich 

Vermeidung und Maßnahmen zum 

Ausgleich nach der naturschutz-

rechtlichen Eingriffsregelung sowie 

des artenschutzrechtlichen Aus-

gleichs. 

Die Eingriffe in Natur und Umwelt könnten vermieden werden, 

wenn brachgefallene Flächen im Innenbereich von Wellerode 

genutzt werden. Nach einigen Jahren einer auf die  Innenent-

wicklung zielenden Siedlungsplanung stehen dafür z.Z. jedoch 

keine entsprechenden Flächen zur Verfügung, die für das vor-

gesehene Projekt geeignet sind. Durch eine dichte und kom-

pakte Bebauung wird die Größe der beanspruchten, bislang 

landwirtschaftlich genutzten Flächen minimiert. Für die Er-

schließung kann auf die vorhandene Schulstraße zurückgegrif-

fen werden, die auch nicht ausgebaut werden soll. Die  notwen-

digen Eingriffe in die Schutzgüter können zu einem geringen Teil 

durch eine vegetations- und versickerungsfähige Befestigung 

von Wegen und Plätzen, durch eine Brauchwassernutzung so-

wie durch eine Nutzung von Sonnenenergie vermindert werden.  
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Da auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine kon-

kreten Maßnahmen festgelegt werden können, werden für das 

zu konkretisierende Planverfahren folgende Maßnahmen emp-

fohlen: 

• Pflanzung und Unterhaltung von einheimischen und stand-

ortgerechten Arten zur Ergänzung der Habitate 

• Verwendung insektenschonender Leuchtmittel  

• Anlage von strukturreichen Grün- und Gartenflächen 

• Pflanzung und Unterhaltung von Bäumen in Abhängigkeit 

der Grundstücksgröße 

• Verzicht auf Stein- und Kiesbeete sowie Schottergärten 

• Begrünung von Dachflächen 

• Verzögerung des Niederschlagsabflusses durch Begrünung 

von Grundstücksflächen 

• Wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen  

• Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung auf der Ebene des 

verbindlichen Bauleitplanverfahrens bzw. des Genehmi-

gungsverfahrens  

Vorsorgender Bodenschutz Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsor-

genden Bodenschutz als Hinweise für die Bauausführung und 

Erschließungsplanung aufgeführt (HMUELV 2011):  

• Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, 

wie z.B. Schutz des Mutterbodens nach § 202 Baugesetz-

buch; von stark belasteten oder befahrenen Bereichen ist 

zuvor der Oberboden abzutragen. 

• Vermeidung von Bodenverdichtungen; bei verdichtungs-

empfindlichen Böden (Feuchte) und Böden mit einem hohen 

Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens so 

gering wie möglich zu erfolgen. d.h. gegebenenfalls Einsatz 

von Baggermatten, breiten Rädern oder Kettenlaufwerken 

etc. und die Berücksichtigung der Witterung beim Befahren 

von Böden. 

• Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und La-

gerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits verdichteter 

bzw. versiegelter Böden sowie gegebenenfalls Verwendung 

von Geotextil oder Tragschotter. 

• Wo logistisch möglich, sind Flächen vom Baustellenverkehr 

auszunehmen. z.B. durch Absperrung mit Bauzäunen oder 

Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflächen: boden-

schonende Einrichtung und Rückbau.  

• Vermeidung von Fremdwasserzufluss: gegebenenfalls vom 

Hang herabkommender Niederschlag ist z.B. durch einen 

Entwässerungsgraben an der hangaufwärts gelegenen 

Seite des Grundstückes während der Bauphase, um das un-

begrünte Grundstück herumzuleiten; Anlegen von Rückhal-

teeinrichtungen und Retentionsflächen 

• Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz.  

• Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des 

Oberbodens. 

• Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen; 

die Höhe der Bodenmieten darf 2 m bzw. 4 m bei Ober- bzw. 
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Unterboden nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen 

nicht befahren werden und sind bei mehrmonatiger Stand-

zeit zu profilieren. gegebenenfalls unter Verwendung von 

Geotextil oder Erosionsschutzmatten, gezielt zu begrünen 

und regelmäßig zu kontrollieren. 

• Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederver-

wertung des Bodenaushubs am Eingriffsort. d.h. der Ober- 

und Unterboden ist separat auszubauen, zu lagern und in 

der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen.  

• Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien.  

• Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. ver-

dichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und 

vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern 

(Tiefenlockerung). Danach darf der Boden nicht mehr be-

fahren werden. 

• Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der 

Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, hohe Wasserspei-

cherfähigkeit, positive Effekte auf Bodenorganismen).  

• Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht mit Ver-

weis auf die Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau - und 

sonstigen Abgrabungsflächen" (HMUKLV, Stand: März 

2017). 

Vermeidung von Emissionen und 

sachgerechter Umgang mit Abfällen 

und Abwässern  

Der sachgerechte Umgang ist durch die Entwässerungs- und 

Abfallsatzung der Gemeinde Söhrewald sichergestellt.  

Nutzung erneuerbarer Energien so-

wie sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie  

Die Nutzung erneuerbarer Energien wird durch den vorbereiten-

den Bauleitplan nicht vorgeschrieben. Bei Neubauten gibt das 

Gebäudeenergiegesetz bestimmte Anteile an regenerativen 

Energien vor, die das Gebäude zum Heizen oder auch Kühlen 

verwenden muss. 

Erhaltung bestmöglicher Luftqualität 

in Gebieten mit Immissionsgrenzwer-

ten, die nach europarechtlichen Vor-

gaben festgesetzt sind  

- 

 

7. Kurzbewertung der Standortalternativen unter Berücksichtigung der Planungsziele  

Im Vorfeld der Bauleitplanung wurde von der Gemeinde Söhrewald eine Bedarfsanalyse  in Auftrag ge-

geben, welche sich auch mit Standortalternativen in Söhrewald auseinandersetzt.  Unter Beachtung der 

vorhandenen Infrastruktur und des Flächenbedarfes vereint  der Standort am Fließgewässer „Schwarze-

bach“ die meisten Argumente auf sich. Einzelheiten sind der beigefügten Analyse zu entnehmen.  

 

8. Prüfung kumulativer Wirkungen 

Es entstehen keine Nutzungskonflikte.  
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9. Zusätzliche Angaben 

Beschreibung der wichtigsten 

Merkmale der verwendeten tech-

nischen Verfahren bei der UP und 

Hinweise auf Probleme bei der 

Zusammenstellung der Angaben  

Zur Beurteilung der Planung wurde im Wesentlichen auf eine 

Biotoptypenkartierung und die öffentlich zugänglichen Informa-

tionssysteme des Landes Hessen zurückgegriffen. Weitere 

Grundlagendaten sind die von den Landesbehörden gelieferten 

Schutzflächen, die Altlastendatei und digitale Bodenkarte des 

Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geolo-

gie. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

ergaben sich nicht. 

Beschreibung der geplanten Maß-

nahmen des Monitorings  

Beim Monitoring ist zu berücksichtigen, dass in der Regel erst 

der aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungsplan 

verbindliche Festsetzungen enthält, an welchen sich Maßnah-

men des Monitorings anknüpfen lassen. Hierbei verpflichtet sich 

die Gemeinde Söhrewald, die Aussagen und die Inhalte des Be-

bauungsplanes im Rahmen der Umweltüberwachung spätestens 

nach 10 Jahren bezüglich der erwarteten Umweltauswirkungen 

inhaltlich zu überprüfen, um unvorhergesehene nachteilige Aus-

wirkungen frühzeitig festzustellen und ggf. Abhilfemaßnahmen 

ergreifen zu können. 

 

10. Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Allgemein verständliche Zusam-

menfassung der erforderlichen 

Angaben  

Die Gemeinde Söhrewald beabsichtigt mit der Änderung des 

Flächennutzungsplanes die bauleitplanerischen Voraussetzun-

gen für die Errichtung einer Wohnbebauung mit Tagespflegeein-

richtung für Senioren sowie einer Kindertagarten am südlichen 

Ortsrand von Wellerode zu schaffen. Dabei soll ein Wohnrau-

mangebot für ältere Menschen geschaffen werden, die im Alter 

gemeinschaftlich leben wollen. Zudem will die Gemeinde dem 

gestiegenen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gerecht wer-

den. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde eine Um-

weltprüfung durchgeführt, deren Ergebnisse im Umweltbericht 

beschrieben sind. Zu erwartende Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung anhand einer konkreten Planung zu bewerten und 

durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren.  
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3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Obwohl die Verwirkl ichung artenschutzrechtl icher Verbotstatbestände erst mit der Zulas-

sung eines Bauvorhabens auf Ebene der Baugenehmigung relevant wird, werden die Rege-

lungen zum Artenschutz bereits auf der Ebene der Bauleitplanung abgeprüft, denn ein Bau-

leitplan, dessen Inhalte nur unter Verletzung artenschutzrechtl icher Vorschri ften verwirk-

l icht werden kann, ist nicht vollzugsfähig (BVerwG 25. August 1997).  

Gegenstände des Ar-

tenschutzrechts in der 

Baulei tplanung 

Recht l iche Grundlage Abwägungsrelevanz Im vorl iegenden Plan 

berücksichtigt  unter 

Artenschutz als einfa-

cher Umweltbelang 

BauGB 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a  

(Tiere, Pf lanzen, bio-

logische Vie l fa lt , Bio-

tope,  Lebensstätten, 

Lebensräume) 

a ls Belang abzuwägen Umweltbericht  

Gebietsschutz BauGB 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b  

(Natura 2000 Ge-

biete)  und § 1a Abs. 

4 (Erhaltungsziele  

und Schutzzwecke) 

a ls Belang abzuwägen Umweltbericht  

Artenschutzrechtl iche 

Verbote 

BNatSchG 

§ 44 (besonders und 

streng geschützte Ar-

ten) (FFH-RL Art. 12 

Arten des Anhangs IV)  

(Vogelschutz-RL Art.5 

a l le europ. Vogelar-

ten) 

Kann nicht abgewo-

gen werden, bei Ver-

botswirkung kann 

Baulei tplan nur vol lzo-

gen werden bei  Aus-

nahme, Befre iung 

oder Überwindung 

Umweltbericht  

 

3.1 Bestandserfassung 

Pflanzen  

Bestandsbeschreibung Weidef lächen 

 extensiv gepf legte städtische Rasen f lächen (nord-öst l ich) 

 Graben mit Mädesüßflur  

Besonders geschützte Arten *1  Bei Bestandsaufnahmen nicht gesichtet  

Besonders geschützte Arten *2  Bei Bestandsaufnahmen nicht gesichtet  

Rote Liste Arten Bei Bestandsaufnahmen nicht gesichtet  
  

Tiere  

Bestandsbeschreibung Arten des Siedlungsrandes und Offenlandes  

Besonders geschützte Arten *1  Bei Bestandsaufnahmen nicht gesichtet  
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Besonders geschützte Arten *2 Bei Bestandsaufnahmen nicht gesichtet  

Rote Liste Arten Bei Bestandsaufnahmen nicht gesichtet  
  

Biologische Viel fa lt  Mitte l (Weiden) 
  

Lebensstätten/Lebensräume  mit t lere Bedeutung 
  

NATRUA 2000*3 oder andere 

gesetzl ich geschützte Lebens-

räume 

Bei Bestandsaufnahmen nicht gesichtet  

 

*1 Besonders geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG: al le wi ld lebenden Tier - 

und Pflanzenarten,  die 

› im Anhang A oder B der VO (EG 338/97) aufgeführt sind,  

› in Anhang IV der FFH-RL aufgeführt sind, 

› eine europäische Vogelart sind oder  

› in der BArtSchV als besonders geschützt gekennzeichnet sind  

*2 Streng geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14: Der Teil  der besonders geschützten 

Arten, der gesteigerten 

Schutz genießt: 

› Arten nach Anhang A der VO (EG 338/97)  

› Arten nach Anhang IV der FFH-RL, 

› die nach BArtSchV streng geschützten Arten  

*3 NATURA 2000-Gebiete: 

› Gebiete von gemeinschaft l icher Bedeutung (FFH -Gebiete),  

› Europäische Vogelschutzgebiete  

*4 Gesetzl ich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und Naturschutzgebiete, National-

parke, Biosphärenreservate 

3.2 Prüfung der Planung im Hinblick auf artenschutzrecht-

liche Verbote 

Artenschutzrechtl iche Verbote  gem. § 44 BNatSchG Abs. 1  Durch die Planung berührt?  

Ja / Nein 

Wird wi ld lebenden Tieren der besonders geschützten Arten  

nachgestel l t  oder werden solche gefangen?  

Nein 

Werden besonders geschützte wild lebende Tiere verletzt  

(Ausnahme: Unabwendbare Kol l isionen)?  

Nein 

Werden Entwicklungsformen besonders geschützter Tierar-

ten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein 

Werden wi ld lebende Tiere der streng geschützten Arten und  

der europäischen Vogelarten während der Fortpf lanzungs -, 

Nein 
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Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeit erheb-

l ich gestört? 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wi ld lebenden 

Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur ent-

nommen, beschädigt oder gestört?  

Nein 

Werden wild lebende Pf lanzen der besonders geschützten  Ar-

ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen,  

ihre Standorte beschädigt oder zerstört?  

Nein  

Kann die ökologische Funktion der betroffenen Fortpf lan-

zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang  wei-

terhin erfül l t  werden? 

Ja 

  

Gesamtbetrachtung: Werden artenschutzrecht l iche Verbote  

durch die Planung ausgelöst?  

Nein 

 

4 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

4.1 Soziale Auswirkungen 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine sozialen Auswirkungen zu er-

warten. 

4.2 Stadtplanerische Auswirkungen 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine nachteil igen stadtplanerischen 

Auswirkungen zu erwarten.  

4.3 Infrastrukturelle Auswirkungen  

4.3.1 Technische Infrastruktur 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine nachteil igen Auswirkungen auf 

die technische Infrastruktur  zu erwarten.  

4.3.2 Soziale Infrastruktur 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes  sind keine nachteil igen Auswirkungen auf 

die soziale Infrastruktur zu erwarten.  
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4.3.3 Verkehrliche Infrastruktur 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine nachteil igen Auswirkungen auf 

die verkehrl iche Infrastruktur zu erwarten.  

5 Sonstige Inhalte 

5.1 Rechtliche Grundlagen 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.  I  S. 3634), 

das zuletzt durch Art ikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli  2023 (BGBl. 2023 I  Nr. 221) 

geändert worden ist  

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl.  I  S. 

3786), die zuletzt  durch Art ikel  2 des Gesetzes vom 3. Jul i  2023 (BGBl. 2023 I Nr.  176) 

geändert worden ist "  

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Jul i  2009 (BGBl.  I  S.  2542),  das zuletzt  durch Art ikel  3 des 

Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist  

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I  

S. 1274; 2021 I S.  123), das zuletzt  durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. 

Oktober 2022 (BGBl.  I  S.  1792) geändert  worden ist  

Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I  S. 502), das zuletzt durch Art ikel 7 des 

Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl.  I  S.  306) geändert worden ist  

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20. 

Dezember 2010, das zuletzt  durch Artikel  17 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (BGBl.  I  S. 

318) geändert worden ist  

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 28.  November 2016 (GVBl.  S.  211) 

Hessisches Gesetz zur Ausführung des Alt lasten - und Bodengesetzes und zur Alt lastensanierung 

vom 28. September 2007 (GVBl. I  S. 652) das zuletzt  durch das Gesetz vom 27. 

September 2012 (GVBl. I  S. 290) geändert  worden ist  

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I  S. 548), das zuletzt  durch 

Art ikel  4 des Gesetzes vom 30.  September 2021 (GVBl.  S. 602) geändert worden ist  

Hessisches Minister ium für Umwelt,  Energie,  Landwirtschaft  und Verbraucherschutz. Bodenschutz 

in der Baule itplanung. Arbeitshi l fe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der 

Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen  

Hessisches Minister ium für Umwelt,  Energie,  Landwirtschaft  und Verbraucherschutz. 

Kompensat ion des Schutzguts Boden in der Baulei tplanung nach BauGB. Arbeitshi l fe zur 

Ermitt lung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland -

Pfalz 

Planungssicherstel lungsgesetz vom 20. Mai 2020 (BGBl. I  S. 1041), das zuletzt  durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 18. März 2021 (BGBl. I  S. 353) geändert worden ist  

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Jul i  2009 (BGBl. I  S.  2585), das zuletzt  durch Art ikel  2 des 

Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I  S. 3901) geändert worden ist  

Verordnung über die Durchführung von Kompensat ionsmaßnahmen, das Führen von Ökokonten, 

deren Handelbarkeit  und die Festsetzung von Ersatzzahlungen (Kompensat ionsverord -

nung KV) vom 20.  Dezember 2010 (GVBl.  I  S.  629, 2011 I S.  43) zuletzt  geändert durch 

Art ikel  17 des Gesetzes vom 7.  Mai  2020 (GVBl.  S.  318) 

 


